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lung des 0  E würde dem gegenüber Nichts verpflichtet
werden önnen. Denn von den Bedingungen, Uunter denen aus
ſchadenbringenden andlung eine Erſatzpfli entſpringt, hier
weifellos die eine, daß der Schaden ein wirklicher ſei Die irk.

lichkeit eines aden kann nicht mehr behauptet werden, nachdem
ſich von der Ohnmacht erholt hat und auch von dem 0 vom
Stuhle keine weitere Beeinträchtigung ſeiner Geſundheit und keine

Soweit aber inEinbuße Berufsarbeiten erlitten hat
dieſem unbedachten Scherze eine Perſonalinjurie lag, hat ereits
unmittelbar nach der andlung durch begütigende Orte Abbitte
geleiſtet und iſt nunmehr verpflichtet 0  E dagegen
der Vorfall weitere Krankheitsfolgen für nach ſich gezogen, ſo
wäre nicht von Erſatzpfli frei, da EU, obgleich E nicht teſe
oder jene beſtimmte olge vorausſah, doch Im Allgemeinen auch einen
höſen Ausgang eines gewagten Scherzes ahnen mu nd den
noch riskirte

Prag. Univ.⸗Prof. Dr Frind, Regierungsrath.
(Mentalreſtriction beim Eide.) tu räg Eier

zum arkte, von denen ein Theil friſch,‚ ein anderer ei alt iſt;
efragt, ob eine Eier friſch ſeien, erührt EL diejenigen, 2  E wirk⸗
lich friſch ind mit der an und bejaht die rage unter einem
Eide Derſelbe voraus, daß ſein ater bald ſterben werde,
und eswegen nimmt Qaus der mn Abweſenheit ſeiner
miterbenden Brüder eine eldſumme hinweg, auf 12
außerordentlicher Arbeit im Hauſe des Vaters ern Recht hat und
die ihm vielleicht von den Brüdern verweigert würde Als nach dem
Tode des Vaters die Brüder ihn fragten, behauptet EL Uunter einem
Eide, habe nicht hintergangen. Wie hat Titus geſündigt?

Es handelt ſich hier Erlaubtheit oder Unerlaubtheit der
Die eigentliche Mentalreſtriction, beiMentalreſtriction beim Eide

welcher man den vom Sprechenden beabſichtigten Sinn ſeiner Orte
Aus keinem äußeren Umſtande erkennen kann, iſt auch In der 2
wöhnlichen ede unerlaubt, eil ſie ſich von einer Lüge In ni
unterſcheidet und darum iſt ſie beim ide Meineid und ebendeshalb

ereé unde Die uneigentliche Mentalreſtriction, bei welcher
der Zuhörer den von der gewöhnlichen Bedeutung der Orte ah
weichenden Sinn, wie ihn der Sprechende beabſichtigt, aus einem
äußeren Umſtande erkennen kann, auch wenn EL ihn aus Mangel

Achtſamkeit nich erkennt, iſt an ſich zwar nicht rlaubt, denn
deren fortgeſetzte Anwendung würde auben nd Vertrauen in der
menſchlichen Geſellſchaft erſchüttern, eil nicht jedem möglich iſt
ſich vor allen Winkelzügen der Aequivocation oder Amphibologie
ützen; dagegen iſt ſie keine Lüge, ondern nur eine ungehörige
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Verheimlichung der Wahrheit, vet 10 die von der Wahrhaftigkeit
geforderte COnformitas Signi CU mente dadurch gewahr bleibt,
daß die Worte, enn auch nicht für ich allein, ſo doch Iim Zu
ſammenhalt mit inem äußeren Umſtande hinreichend die innere Ge⸗
ſinnung des Redenden ekunde. Sie wird aber erlaubt, ſoba eine
verhältnißmäßig wichtige Urſache vorhanden iſt, die ahrhei nicht
indiscret Jedem preiszugeben; denn die indiscrete Offenbarung der
Ahrher kann für die menſchliche Geſellſcha ebenſo verderblich ſein,
als die üge Wo alſo ein entſprechendes Gut in rage ommt, iſt
* erlaubt, zwar ni lügen, aber die uneigentliche Mental⸗
reſtriction anzuwenden. Thatſächlich wird die Mentalreſtriction mn
dieſem Sinne auch allgemein geü auch von olchen, welche deren
Berechtigung beſtreiten, ſie vielleicht auch für ihre Redeweiſe
einen andern Namen und eine andere Begründung üchen, von
Eltern gegenüber neugierigen Fragen ihrer Kinder, von Amtsperſonen
In Betreff der ihnen amtlich mitgetheilten Gegenſtände, von Hand
werkern nd Kaufleuten über ihre Geſchäftsgeheimniſſe
Dagegen iſt jede Mentalreſtriction erboten

dem Nächſten daraus ein Nachtheil hervorgeht, den
man den Regeln der geordneten Selbſt⸗ und Nächſtenliebe
abzuwehren verpflichtet iſt;

enn von amtswegen gehalten iſt, den Nächſten zu
unterrichten und 3u belehren, amit nicht Ian Irrthum gerathe;

Enn eS ich Bekräftigung eines zweiſeitigen, läſtigen
Contractes andelt; weil ſon die Rechtsgleichheit geſtört würde;

enn der bre in Sachen ſeines Amtes n rechtmäßiger
Weiſe rag

ſt unerlaubt mit einer uneigentlichen Mentalreſtriction auch
chwören? Es iſt erlaubt, oft eine entſprechende Urſache vor

handen iſt, die natürli wichtiger ſein muß, als bei der einfachen
Rede EI die Urſache nicht aus, oder iſt keine Urſache vorhanden,iſt dieſer Eid zwar unerlaubt, wie die Mentalreſtriction elbſt,aber kein Meineid, eil die Rede keine Lüge iſt, darum ſich uu
läßliche unde Wo dagegen der Andere ein volles Recht auf die
ahrhei hat, iſt die Mentalreſtriction als üge, der Eid auf eine
V als Meineid 3u betrachten, und darum ſchwere Sünde. Gehenwir die Löſung der älle, en  elden wir:

T  itus hat an ſich eine chwere Sünde de Meineides be
gangen durch die eidliche Verſicherung: die Eier ſeien friſch; denn
einmal wird es ſchwer ſein, die ede von einer eigentlichen Mental—
reſtriction der Lüge freizuſprechen, dann hat der Käufer ein Rechtauf die Wahrheit, und enn der Gegenſtand auch nur unbedeutend
ſein mag, liegt die eidliche Verſicherung einer Unwahrheit, alſoein eineid vor In COonereto dagegen kann Titus, s wegen
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der Leichtfertigkeit oder Unüberlegtheit oder vermöge der unüberwind⸗
lichen Unwiſſenheit, vermöge deren ELr eine Redensarten für Maubt
oder wenigſtens nicht für ſündhaft halt, von einer ſchweren
oder auch von jeder Sünde frei ſein. Zu ermahnen wäre Eer zwar
nach dem Alfons, venn ETL die Redeweiſe häufig übte, dieſelbe
aufzugeben, aber doch nicht auf die Gefahr einer ſchweren Sünde
aufmerkſam zu machen, enn nicht hinreichende Off iſt, daß
ſie aufgibt.

Im weiten Falle konnte Titus erlaubter Weiſe eine Mental—
reſtriction anwenden und hat darum auch durch ſeinen Eid nicht
geſündigt •V ſchwöre, nichts hintergangen zu hahen vas ich
nicht rechtmäßiger Elſe nehmen durfte,“ wirklich nicht
mehr genommen hat, als ihm nach rengem Recht gebů rte Der
majorenne Sohn hat, wenn für die Familie arbeitet, obwohl dieſe
N abſolut auf ihn angewieſen iſt, einen Anſpruch auf Lohn; ebenſo
der minorenne Sohn, außerordentliche Arbeit leiſtet,
entweder nach ſeinem Stande nicht zu arbeiten verpflichtet iſt
oder ETL bedeutend mehr arbeitet, als die übrigen Geſchwiſter
(Lehmkuhl 890) Trifft dieſe hier zu, ſo hat eL ein Recht auf Lohn,
und EL durfte erlaubter Weiſe die Uumme hinterziehen, ſie
eine berechtigten Anſprüche nicht überſteigt und erſelbe auch M
anderer Weiſe bei der Erbſchaft ſelbſt eine Entſchädigung nicht
empfangen hat, noch dieſelbe von den Miterben erlangen kann. Es
handelt ſich hier alſo Um erlaubte geheime Schadloshaltung. Die
Brüder aren darum auch In dem Sinne zu ihrer rage be
rechtigt, ob eLr nicht unrechtmäßiger Weiſe behalten habe In
dieſem Sinne hat geantwortet, demnach war eine Reſtriction be
rechtigt, und Aum ein Recht vahren, ungerechten Verdacht ab
zuwenden, onnte EL mit dieſer Reſtriction auch ſchwören.

Würzburg. Univerſitätsprofeſſor Dr. *•.)..
(Iſraelitiſche Hebammen un deren XI  nter  7

ention bei la

liſchen Taufen.) Mit Hofkanzlei⸗Decret
vom 27 V  V.  Uli 1826, wurde ber die Anfrage: „ob,
n welchen Fällen nd inter welchen Modalitäten jüdiſchen ge⸗
prüften ebammen geſtattet ſei, chriſtliche Gebärerinnen ent
binden?“, entſchieden, daß In jenen Fällen, wo die Im rte efind
liche chriſtliche Hebamme rank, bweſend oder QAus einer
wichtigen, durchaus nicht 3u beſeitigenden ſache verhindert ſein ſollte,
einer chriſtlichen Gebärerin die dringend nöthig gewordene
eiſten, und wenn zugleich die Herbeiſchaffung der nächſten domi⸗
cilirenden geprüften chriſtlichen Hebamme oder des nächſten chriſtlichen
Geburtshelfers Gefahr erzuge nicht abgewartet werden
könnte, der Iim Tté befindlichen jüdiſchen Hebamme geſtattet ſei, auf


